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Hofübergabe: Darauf müssen Sie achten

Die Hofübergabe ist ein komplexer 
Prozess, der mehrere Jahre dauern 
kann. Die Fachleute des Treuhand 
und Beratungsunternehmens Pinus 
AG mit Niederlassung in Weinfelden 
helfen, für alle Beteiligten eine mög
lichst optimale Lösung zu finden. 

Frühzeitig beginnen
Der Unternehmer sollte im Alter von 
55 Jahren an die Nachfolge denken. 
Aus Sicht des Nachfolgers sind Ausbil
dung, Erfahrung und familiäre Situa
tion entscheidend.

Finanzierung klären
Besonders zu beachten sind die Liqui
dität, das Eigenkapital und das Fremd
finanzierungspotenzial. 

Planungssicherheit schaffen
Mit einem Betriebskonzept und Be
rechnungen werden Varianten und Ri
siken objektiv beurteilt.

Hofaufgabe
Eine Hofaufgabe ist frühzeitig anzuge
hen, gerade in Bezug auf Steuern und 
Sozialversicherungen.

Steuern und Recht
Optimal ist eine langfristige Steuerpla
nung. Zu klären sind Sozialversiche
rungsbeiträge sowie weitere Steuern. 
Oft gibt es auch Fragen im Gesell
schafts, Ehegüter und Erbrecht. 

Kompetenz für die Thurgauer 
Landwirtschaft
Seit 2011 führt das Treuhand und 
Beratungsunternehmen Pinus AG in 
Weinfelden eine Geschäftsstelle. Das 
inzwischen siebenköpfige Team ist 
im Thurgau verwurzelt und verfügt 
über ein breites Netzwerk zu Fach
stellen und Behörden. Für Fragen 
stehen Kilian Müller, Niederlassungs
leiter, und Ueli Möckli zur Verfügung: 
www.pinus.ch 

PR UNSERER INSERENTEN

Hofübergaben, Herausforderung für alle Beteiligen 

Seit keine Direktzahlungen mehr an 
Personen ausrichtet werden die älter 
als 65 Jahre sind, ist der Druck auf eine 
zeitige Übergabe gestiegen. In der Pra
xis kommt es mittlerweile bereits zu 
vielen Hofübergaben im 64. Altersjahr. 
Der Grund liegt in der Minimierung 
steuerlicher Gewinne, rentenwirksa
mer Vorsorgebeiträge in die AHV und 
auch freiwilliger Einkäufe in eine Pen
sionskasse, welche das Einkommen 
massiv reduzieren. 
Die rechtlichen Bestimmungen für 
Hofübernahmen sind im bäuerlichen 
Bodenrecht festgehalten. Die lebzeiti
ge Abtretung eines Gewerbes kann   
als vorweggenommene Erbteilung be
trachtet werden. Bei lebzeitigen Abtre
tungen sind die erbrechtlichen Bestim
mungen des Bodenrechts einzuhalten. 
Einem selbstbewirtschaftenden Erben 
(zum Beispiel einem Kind) steht das 

Recht zu, ein Gewerbe zum Ertrags
wert zu übernehmen. Dieser ist ange
messen zu erhöhen, wenn besondere 
Umstände dies rechtfertigen (erhebli
che Investitionen). 
Ein Hof kann zu diesen Bedingungen 
abgetreten werden, wenn:
–  er ein landwirtschaftliches Gewerbe 

gemäss kantonaler Gewerbegrenze 
darstellt 

–  die erwerbende Person das Gewer
be selber bewirtschaftet und dazu 
als geeignet erscheint. 

Beide Vorgaben müssen erfüllt sein. 
Ein NichtSelbstbewirtschafter hat kein 

Anrecht ein Gewerbe zum Ertragswert 
zu übernehmen. Dasselbe gilt, wenn 
das Gewerbe vom Erwerber gar nie im 
aktuellen Zustand, zum Beispiel mit 
Milchviehhaltung, weitergeführt wer
den will, sondern nach der Übergabe 
das Vieh verkauft wird und kein Ge
werbe mehr darstellt.

Bei Fragen helfen wir gerne weiter, Te
lefon 056 462 51 11.
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